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Gegenwartige im Namen Sr. Koniglichen Hoheit bes Großberzogs von
Sachsen Weimar-Eisenach und Ihrer Hochfürstlichen Durchlouchten der
souverainen Fürsten Reuß Jüngerer Linie weimal gleichlautend auegesertigtr Er-
klärung soll nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung Kraft und Wieksamkeic in den brider-
seitigen gesammten Landen haben und öfsenelich bekamt gemache werden.

So geschehen Weimar, am 20. Märs] 1832, und Gera, am 28. Febrnor 1632.

Großherzoglich Sächsisches Staats. Fürstl. Reuß. Pl. der füngern Linie
Ministerium. gemeinschaftliche Landesregierung.

C. W. Fhr. v. Fritsch. von Strauch.
(I. S.) (L. S.)


